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Merkblatt für die Förderung von Projekten der
internationalen Zusammenarbeit
durch das Internationale Büro (IB) des BMBF

(Version „Zuwendungsvertrag“)

1. Förderzweck, Rechtsgrundlage

Das Internationale Büro fördert im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) die internationale (in der Regel bilaterale) Zusammenarbeit deutscher Einrichtungen in der wissenschaftlichen Forschung, technologischen Entwicklung und Bildung durch Vorbereitung und Durchführung von gemeinsamen Programmen und Projekten.

Die damit verbundenen forschungs- und bildungspolitischen Ziele sind die Anbahnung, Stimulierung und Begleitung internationaler Kooperationen zwischen Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Trägern der Bildungskooperation und Unternehmen zum beiderseitigen Vorteil, zur Effizienzsteigerung und zur Kostenteilung bei gemein​samen Forschungs- und Bildungsprojekten sowie die Mitwirkung an den internationalen Netzen der Kooperationspartner.
Rechtsgrundlage für die Unterstützung des Austauschs von Experten sind in der Regel völkerrechtliche Vereinbarungen über die wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit. Ein Rechtsanspruch deutscher Einrichtungen auf Leistungen des Internationalen Büro besteht nicht. Das Internationale Büro entscheidet aufgrund pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der ihnen vom BMBF zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung

Das Internationale Büro leistet für Projekte gemäß Ziffer 1 Zuschüsse zu den Reise- und Aufenthaltskosten deutscher und ausländischer Experten sowie in besonderen Fällen Zuschüsse zu Sach-, Personal- und Veranstaltungskosten gemäß Ziffer 5.

3.
Empfänger der Leistungen

Empfänger der Leistungen des Internationalen Büro sind Einrichtungen gemäß Ziffer 1.

4. Fördervoraussetzungen

Bei Projekten leistet das Internationale Büro in der Regel nur einen Beitrag zu den durch die internationalen Aktivitäten verursachten Mehr​kosten (Ergänzungsfinanzierung). Vorausgesetzt wird in der Regel, dass die beteiligten Einrichtungen in der Lage sind, ihren Anteil an den unmittelbaren Projektkosten im In- und Ausland zu tragen (Grundfinanzierung). 

Beim Expertenaustausch wird davon ausgegangen, dass die Experten sich in einem natio​nalen Anstellungsverhältnis befinden und von ihrer Heimatinstitution entsandt werden.

5.
Art, Umfang und Höhe der Leistungen

5.1
Allgemeine Regelungen

Die Leistungen des Internationalen Büro sind nicht rückzahlbare Zuschüsse. Sie werden in der Regel für den notwendigen Personalaustausch gewährt. Hierbei wird zwischen Auf​enthalten ausländischer Experten beim deutschen Projektpartner und Reisen von deutschen Experten zum Kooperationspartner unterschieden, wobei grundsätzlich die entsendende Seite die Reisekosten, die gastgebende Seite die Aufenthaltskosten trägt. Abweichungen hiervon können sich z. B. aus internationalen Abkommen oder aus dort vorgesehenen Einzel​abmachungen oder aus besonderen Gründen (z. B. einseitige Sondierungsmaßnahmen) ergeben.

5.2
Leistungen bei Aufnahme von Experten aus dem Ausland

Das Internationale Büro erstattet im Regelfall bei einem Gastaufenthalt eines Experten aus dem Ausland zur Deckung seiner Aufenthaltskosten eine Tages- oder Monatspauschale.

Werden Unterkunft und Verpflegung nicht bereitgestellt, darf der Zuschuss höchstens der Stufe I des DAAD für Gastaufenthalte von Wissenschaftlern entsprechen. Werden Unterkunft oder Verpflegung kostenlos zur Verfügung gestellt, ist der Zuschuss zu kürzen; die Höhe der Kürzung orientiert sich am Bundesreisekostengesetz. Die geltenden Zuschüsse bei Gastauf​enthalten sind im „Regelwerk der Internationalen Büros für die Unterstützung von Aufenthalten von Experten in Deutschland“ zusammengefasst.

Bei Reisen innerhalb Deutschlands, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Koopera​tionsprojekt stehen (z.B. zur Teilnahme an wissenschaftlichen Veranstaltungen), wird ein Zuschuss zu den An- und Abreisekosten (in der Regel Bahnfahrt) gewährt. Bei Einzelfahr​scheinen können die Kosten der zweiten Klasse erstattet werden, ab 2 Stunden Fahrzeiten können die Kosten der ersten Klasse erstattet werden entsprechend Bundesreisekostengesetz.
5.3
Leistungen bei Entsendung von Experten aus der Bundesrepublik Deutschland

Das Internationale Büro leistet im Regelfall Zuschüsse zu Reisekosten. Diese betreffen den zum Zeitpunkt der Buchung (spätestens vier Wochen vor Abreise) günstigsten verfügbaren Economy-Sondertarif (d.h. eine Übernachtung von Samstag auf Sonntag). Dieser muss umbuchbar und stornierbar sein. Falls Bahnfahrkarten im Economy-Flugpreis eingeschlossen sind (Rail & Fly), werden keine anderen Kosten für die Anreise zum Flughafen übernommen. Bei Einzelfahrscheinen können die Kosten der gemäß Bundesreisekostengesetz erstattet werden. Mehrkosten, die z. B. durch späte Buchung von Flügen entstehen, wenn eine rechtzeitige Buchung möglich gewesen wäre, werden nicht erstattet. Ist die Beschaffung eines Visums erforderlich, werden die erforderlichen Kosten erstattet. In besonderen Fällen kann ein Zuschuss zu den Aufenthaltskosten gewährt werden.
5.4
Sonstige Leistungen

Bei einer Förderung durch das Internationale Büro wird vorausgesetzt, dass die Finanzierung der jeweiligen Arbeiten der Projektpartner gesichert ist. Daher werden Zuschüsse zu sonstigen Sachkosten in der Regel nicht übernommen. Jedoch können in begründeten Aus​nahmefällen Zuschüsse zu sonstigen Sachkosten, die für die Durchführung des Projektes notwendig sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen (z.B. für die Beschaffung, den Transport und die Ausfuhr von Geräten sowie Veranstaltungsorganisation und Personalkosten) gewährt werden. Bei der Ausfuhr von Geräten wird die Umsatzsteuer von dem Internationalen Büro nicht übernommen.

6.
Verfahren

6.1
Projektantrag

Zuschüsse zu gemeinsamen Projekten werden von dem Internationalen Büro auf der Grundlage eines Projektantrages gewährt. Der von der deutschen und der ausländischen Part​nerinstitution (sofern vorhanden) unterschriebene Projektantrag ist von der deutschen Einrichtung beim Interna​tionalen Büro einzureichen. 

Eine positive Entscheidung des Internationalen Büros setzt voraus, dass auch der ausländi​sche Partner (sofern vorhanden) seine Leistungen erbringen kann. Bei vielen Ländern ist die Zustimmung aus​ländischer Regierungsstellen oder bilateraler Gremien erforderlich. 

Der Antragsteller wird vom Internationalen Büro schriftlich über das Ergebnis der Antrags​prüfung informiert. Stimmt das Internationale Büro einer Unterstützung im Grundsatz zu, so wird unter Berücksichtigung der vom BMBF zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel über die Höhe der Unterstützung entschieden.

6.2. Zuwendungsvertrag und Zahlungen

Das Internationale Büro schließt mit der antragstellenden deutschen Einrichtung einen Zuwendungsvertrag. Dieser legt den Umfang und die Form der Förderung fest. Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.

Mittel können im Rahmen des vereinbarten Förderumfanges halbjährlich, spätestens jedoch in einer Summe mit dem Restbetrag für das laufende Kalenderjahr bis zum 15.11. eines jeden Haushaltsjahres bei dem Internationalen Büro angefordert werden, soweit sie einen Mindestbetrag von 2.500,-- € übersteigen. Am Jahresende bzw. nach Auslaufen des Zuwendungsvertrages legt der Zuwendungsempfänger einen Nachweis über die Mittelverwendung vor. Hierfür werden Formblätter vom IB zur Verfügung gestellt. Auf dieser Grundlage erfolgt ggf. eine Restzahlung seitens des Internationalen Büros. Zuviel gezahlte Beträge werden mit folgenden Zahlungsanforderungen verrechnet bzw. sind vom Zuwendungsempfänger zurückzuzahlen. Das Internationale Büro behält sich eine Belegprüfung vor.

6.3.
Aufnahme von Experten aus dem Ausland

Bei der Aufnahme ausländischer Experten ist von der gastgebenden deutschen Einrichtung darauf zu achten, dass die Experten über einen ausreichenden Versicherungsschutz verfügen. Empfohlen werden Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung.

Der Zuschuss zu den Kosten von kooperationsbezogenen Reisen ausländischer Experten in Deutschland wird in Form eines Flugscheins bzw. eines Bahntickets gewährt, das in der Regel durch das vom Internationalen Büro beauftragte Reisebüro ausgestellt wird.

6.4.
Entsendung von Experten aus der Bundesrepublik Deutschland

Bei internationalen Reisen von Experten deutscher Einrichtungen wird die Ge​nehmigung seitens der entsendenden Institution vorausgesetzt. 

Dem Internationalen Büro ist vom deutschen Partner vier Wochen vor Beginn der Reise auf dem entsprechenden Formblatt “Reiseanmeldung im Rahmen der bilateralen WTZ” die geplante Reise mitzuteilen. Nach Bestätigung durch das Internationale Büro erfolgt die Buchung der Reise durch den deutschen Partner selbst mittels Formblatt. Die Übernahme der Reisekosten und der Kosten der Beschaffung erforderlicher Visa ist in der Regel nur dann möglich, wenn die Buchung bzw. Beschaffung der Visa über das vom Internationalen Büro beauftragte Reisebüro erfolgt.

6.5.
Sonstige Leistungen

Beschaffungen (Geräte, Dienstleistungen) oder sonstige Leistungen, die im Einzelnen nicht schon im Zuwendungsvertrag zugesagt wurden, dürfen nur nach Zustimmung durch das Internatio​nale Büro durch den deutschen Partner veranlasst werden. Bei allen Beschaffungsmaßnahmen ist eine Beschaffungsstelle (in der Regel die Beschaffungsstelle des deutschen Kooperations​partners) einzuschalten. Die Bestimmungen der Vergabeordnung vom 09.01.2001 (VgV) und der Verdingungsordnung für Leistungen vom 17.08.2000 (VOL) sind zu beachten. Das Internationale Büro behält sich vor, die Kosten erst nach Prüfung der Beschaffungsvorgänge zu erstatten.

Bei Versendung von Geräten an den ausländischen Partner sind die ausfuhrrechtlichen Be​stimmungen zu beachten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in manchen Ländern die zollfreie Einfuhr von Geräten geregelt ist, die im Rahmen der bilateralen Zusammenarbeit mit Deutschland bereitgestellt werden. 

7.
Sonstige Bestimmungen

7.1
Jahresbericht / Zwischennachweis
Der deutsche Projektpartner berichtet dem Internationalen Büro zum Ende eines Kalender​jahres schriftlich über den Projektstand und die Perspektiven der Zusammenarbeit. Für diesen Bericht erhält er jeweils im letzten Quartal eines Jahres Formblätter, die ausgefüllt an das Internationale Büro zu übersenden sind. 

7.2
Abschlussbericht / Verwendungsnachweis
Zum Abschluss eines Projektes ist dem Internationalen Büro ein Abschlussbericht und Verwendungsnachweis für die komplette Laufzeit vorzulegen. Dem Verwendungsnachweis ist eine tabellarische Belegübersicht beizufügen, in die Ausgaben nach Art und zeitlicher Reihenfolge getrennt aufgelistet sind (Belegliste).
7.3
Veröffentlichungen

Bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen, in denen die Ergebnisse der bilateralen Zusam​menarbeit dokumentiert werden, ist auf die Unterstützung durch das Internationale Büro des Bundesministeriums für Bildung und Forschung beim DLR ggf. unter Bezugnahme auf ein zugrundeliegendes Regierungsabkommen zur Wissenschaftlich-Technologischen Zusammenarbeit hinzuweisen.
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